
 
 

  

 

 Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte! 

Wie bereits im gestrigen Schreiben erläutert, ist eine Schülerin an Windpocken er-
krankt. Um eine Verbreitung dieser gefährlichen Krankheit zu verhindern, sind alle 
aufgefordert, umgehend den Arzt Ihres Vertrauens aufzusuchen falls keine Schutz-
impfungen vorliegen. Selbstverständlich ist der Schulbesuch mit nachgewiesenem 
Impfstatus möglich. Morgen um 9 Uhr wird ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die 
Impfausweise einsehen. Ohne einen nachgewiesenen Impfstatus (ärztliches Attest 
oder Impfausweis) kann ein Ausschluss vom Schulbesuch bis zum 01.03.19 verfügt 
werden. 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
 
 

W. Freyth 
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